
Hochwertige Siedlungsentwicklung nach innen Departement Bau, Verkehr und Umwelt W4d

Das Wichtigste in Kürze

Die Abschätzung des Innenentwicklungsbeitrags 

der in der kommunalen Nutzungsplanung fest-

gelegten Planungsmassnahmen ist ein zentrales 

Element der Berichterstattung nach Art. 47 Verord-

nung über die Raumplanung (RPV). Die planerisch 

vorbereitete beziehungsweise erwartete Einwoh-

nerdichte (E/ha) muss nachvollziehbar pro Gebiet 

und im Zusammenzug dargestellt werden (Geneh-

migungsvoraussetzung gemäss § 27 Abs. 2 BauG 

beziehungsweise gemäss den Richtplankapiteln  

S 1.2 und S 1.9).

Wirkungsabschätzung zu 
den (Innenentwicklungs-)
Massnahmen

Die Abschätzung des Fassungsvermögens der 

Wohn- und Mischzonen beziehungsweise der 

Wirkung der im Rahmen der Nutzungsplanung 

Siedlung getroffenen (Innenentwicklungs-)Mass-

nahmen soll einem roten Faden folgen: Sie soll 

möglichst aufbauend auf dem RIA-Prinzip anhand 

der Differenzierung in Schlüssel- und Handlungs-

gebiete und gestützt auf das Räumliche Entwick-

lungsleitbild ausgestaltet werden.

Ziel muss sein, die Planungsergebnisse der Ge-

meinde nachvollziehbar aufzuzeigen und sie den 

Anforderungen des Richtplans zur Mindest-Ein-

wohnerdichte gegenüberzustellen. Zur Plausibili-

sierung der Annahmen zu den Einwohnerdichten 

findet sich im Anhang eine Orientierungshilfe 

(siehe auch Beispielsammlung «Dichte illustriert» 

unter www.ag.ch/innenentwicklung > Links).

Die Kapazitäten im Bereich der Beschäftigten (Ar-

beitsplätze in Mischzonen und Arbeitsplatzzonen) 

können nicht gleich detailliert ermittelt werden. 

Qualitative Aussagen dazu werden im Planungsbe-

richt erwartet. Massgebend dafür sind die diesbe-

züglichen Zielsetzungen gemäss Raumkonzept

(R 1) und den Richtplankapiteln S 1.2, Planungs-

grundsatz C, sowie S 1.3 Entwicklungsschwer-

punkt (ESP).

Die folgenden Tabellen zeigen beispielhaft auf, 

wie die Abschätzung des Fassungsvermögens 

der Wohn- und Mischzonen beziehungsweise der 

Wirkung von (Innenentwicklungs-)Massnahmen 

dargestellt werden soll.

Tabelle 1: Entwurf neuer Nutzungsplan Siedlung 

(Bauzonenplan)

In Tabelle 1 sollen die Auswirkungen des revidier-

ten Nutzungsplans dargestellt werden. Es müs-

sen alle wesentlichen materiellen Änderungen 

gegenüber dem rechtskräftigen Nutzungsplan 

Siedlung, die über kleinflächige Neuabgrenzungen 

(technische und redaktionelle Anpassungen an die 

neusten Daten der amtlichen Vermessung) hinaus-

gehen, ersichtlich sein. Zusätzlich sind all diese 

Änderungen im Planungsbericht aufzuzeigen und 

zu erläutern. Alle kommunalen Zonen sind dabei 

der kantonalen Systematik gemäss künftigem Da-

tenmodell zuzuordnen.

Abschätzung Innenentwicklungsbeitrag
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Nutzungszone kommunale Be-

zeichnung

Nutzungszone 

kantonale 

Bezeichnung1

Bruttofläche 

überbaut (ha)

Bruttofläche 

unüberbaut (ha)

Total (ha) Änderungen2 (ha)

Wohn- und Mischzonen

W1 W2

W2 W2

W3 W3

W4 W4+

WG2 WA2

WG3 WA3

WG4 WA4+

Z K3

D D

Total Wohn- und Mischzonen

Übrige Nutzungszonen

OeBA OeBA

Gewerbezone Arbeitszone I

Industriezone Arbeitszone II

Grünzone Grünzone

Total übrige Zonen

1 Bezeichnung der Nutzungszonen nach der Systematik des 

kantonalen Datenmodells. Da die Bezeichnungen der kommunal 

anwendbaren Nutzungszonen kantonal nicht vorgegeben sind, 

sollen die kommunalen Nutzungszonen der Systematik gemäss 

kantonalem Datenmodell der kantonalen Bezeichnung zugewiesen 

werden. 

2 Änderungen gegenüber dem rechtskräftigen Nutzungsplan Sied-

lung.
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Tabelle 2a: Schlüsselgebiete [R1]

In Tabelle 2a soll die Entwicklung der Schlüsselge-

biete dokumentiert werden. Der Entwurf des 

revidierten Nutzungsplans der Gemeinde weist 

verschiedene Areale als Schlüsselgebiete aus. Das 

können Gebiete sein, die in den Wohn- und Misch-

zonen liegen, aber unüberbaut sind. Aber auch 

solche, die künftig vorab dem Wohnen gewidmet 

sein sollen (Umstrukturierungs- beziehungsweise 

Umzonungs- und allenfalls Einzonungsgebiete 

gemäss RIA-Prinzip). Dies können insbesondere 

ehemalige Arbeitsplatzzonen, Zonen für öffentliche 

Bauten und Anlagen oder Bahnhofareale sein, die 

durch Umzonung (und ausnahmsweise Einzonung) 

neu einer Wohn- oder Mischzone zugewiesen 

werden. In diesen Arealen sind spezifische planeri-

sche Massnahmen für eine hochwertige und 

intensive Wohn- oder Mischnutzung vorgesehen. 

Die planerischen Anordnungen können spezielle 

Zonenbestimmungen oder Sondernutzungsplan-

pflichten sein. 

In gewissen Fällen kann es begründet sein, dass 

innert der Planungsperiode von 15 Jahren nicht 

das gesamte Potenzial ausgeschöpft werden kann. 

Daher ist für jedes Areal, das zu einem Schlüssel-

gebiet gehört, abzuschätzen, welcher Anteil des 

vermuteten Potenzials innert der Planungsperiode 

von 15 Jahren ausgeschöpft werden kann. Die 

Bruttofläche wird jeweils voll veranschlagt.

Anmerkung: Das Potenzial der weiteren, kleinteili-

gen Wohn- und Mischzonen-Reserven wird separat 

in Tabelle 2b beleuchtet und die in den Wohn- und 

Mischzonenreserven insgesamt erreichbare Ein-

wohnerdichte in Tabelle 2c ausgewiesen.

unüberbaute 

Areale der 

Schlüsselgebiete

Nutzungszonen Bruttofläche 

(ha) Bauzone

Einwohner- 

dichte 20401 

(E/ha)

Anzahl Ein-

wohner 20402 

(E)

Anzahl Einwoh-

ner realisierbar 

in 15 Jahren3 

(E)

Begründung 

der Annahmen 

(Verweis auf 

Planungs-

bericht)4

kommunal kantonal

A1

A2

A…

Total Areale der 

Schlüsselgebiete

1 Die Dichten 2040 für die Areale der Schlüsselgebiete (bei vollstän-

diger Realisierung des Areals) sind begründet und aufgrund kon-

kreter Projekte, von Studien oder von Referenzarealen abzuleiten.

2 «Bruttofläche» x «Einwohnerdichte 2040». Die rechnerische 

Kapazität entspricht der vollständigen Realisierung der Areale der 

Schlüsselgebiete.

3 Die innert 15 Jahren in den Arealen der Schlüsselgebiete erzielbare 

Anzahl Einwohner soll plausibel abgeschätzt und begründet wer-

den.

4 Die getroffenen Annahmen sind im Planungsbericht plausibel zu 

begründen.

1 Reserve [R] gemäss RIA-Prinzip.
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Tabelle 2b:  Weitere unüberbaute Wohn- und 

Mischzonen ohne Schlüsselgebiete [R]

Die Tabelle 2b dient dazu, die Einwohner-Kapazitä-

ten der übrigen Reserven [R] in den unüberbauten 

Wohn- und Mischzonen abzuschätzen. Es wird 

sich dabei im Wesentlichen um einzelne, kleinere, 

eher dispers verteilte Reserve-Flächen handeln. In 

diesen Wohn- und Mischzonenreserven werden 

in der Regel, abgesehen von deren Mobilisierung, 

keine speziellen planerischen Massnahmen vorge-

sehen sein. 

Gemäss Raumplanungsgesetz und geltender 

Rechtsprechung muss davon ausgegangen wer-

den, dass diese Flächen innert der nächsten 

Planungsperiode aktiv mobilisiert und überbaut 

werden. Hinsichtlich des kommunalen Fassungs-

vermögens der Wohn- und Mischzonen soll daher 

kein Anteil definiert werden, welcher innert der 

nächsten 15 Jahre nicht realisierbar ist (zwingende 

Annahme ist 100 %). Hingegen sind plausible Ab-

schätzungen zu den in diesen kleinteiligen Wohn- 

und Mischzonenreserven je Nutzungszone erreich-

baren Einwohnerdichten vorzunehmen. 

1 Begründete Annahmen der Gemeinde.

2 "Bruttofläche" x "Einwohnerdichte 2040" (Annahme: bereits in der 

Planungsperiode werden alle unüberbauten, kleinteiligen Flächen 

überbaut).

3 Die getroffenen Annahmen sind im Planungsbericht plausibel zu 

begründen.

weitere Wohn- und 

Mischzonen unüberbaut 

Bruttofläche (ha) Einwohnerdichte 20401 

(E/ha)

Anzahl Einwohner-

realisierbar2 (E)

Begründung der 

Annahmen (Verweis auf 

Planungsbericht)3

kommunal kantonal

W1 W2

W2 W2

W3 W3

W4 W4+

WG2 WA2

WG3 WA3

WG4 WA4+

Z K3

D D

Total weitere unüberbau-

te Wohn- und Mischzo-

nen
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Tabelle 2c:  Zusammenzug unüberbaute Wohn- 

und Mischzonen [R]

Die erreichbare durchschnittliche Einwohnerdich-

te aller unüberbauten Wohn- und Mischzonen 

[R] (gemäss den Tabellen 2a und 2b) ist mit der 

Mindest-Einwohnerdichte nach Richtplan für 2040 

für unüberbaute Wohn- und Mischzonen (Richt-

plankapitel S 1.2, Planungsanweisung 2.1) zu 

vergleichen. Die Annahmen und der Abgleich mit 

den Richtplanvorgaben ist im Planungsbericht zu 

kommentieren.

Die Gemeinde hat die Schritte aufzuzeigen, mit 

denen sie bis 2040 die Mindest-Einwohnerdichte in 

den unüberbauten Wohn- und Mischzonen gemäss 

Richtplankapitel S 1.2, Planungsanweisung 2.1, 

erreichen kann. Die erreichbare Einwohnerdichte in 

den unüberbauten Wohn- und Mischzonen (inklusi-

ve Areale der Schlüsselgebiete) ist in Bezug zu den 

Richtplanvorgaben zu setzen (Genehmigungsvor-

aussetzung).

Wohn- und Mischzonen unüberbaut (inklu-

sive Areale der Schlüsselgebiete)

Bruttofläche (ha) Anzahl Einwohner realisier-

bar in 15 Jahren (E)

Anzahl Einwohner realisier-

bar bis 2040 (E)

Total Areale der Schlüsselgebiete (Tabelle 

2a)

Total weitere unüberbaute Wohn- und 

Mischzonen (Tabelle 2b)

1

Total unüberbaute Wohn- und Mischzonen 

(inklusive Areale der Schlüsselgebiete)

Erreichbare Einwohnerdichte in den 

unüberbauten Wohn- und Mischzonen 

(inklusive Areale der Schlüsselgebiete)

2 2

1 Für den Planungshorizont von 15 Jahren und für das Jahr 2040 ist 

bei den kleinteiligen, unüberbauten Wohn- und Mischzonen gemäss 

Tabelle 2b der gleiche Wert einzusetzen.

2 "Total Anzahl Einwohner realisierbar in 15 Jahren beziehungsweise 

bis 2040 in den unüberbauten Wohn- und Mischzonen (inklusive 

Schlüsselgebiete)" dividiert durch "Total unüberbaute Wohn- und 

Mischzonen (inklusive Schlüsselgebiete)"; diese Werte sind mit den 

Richtplanvorgaben abzugleichen und im Planungsbericht zu kom-

mentieren (S 1.2, Planungsanweisung 2.1).
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Tabelle 3a:  Handlungsgebiete [I2]

In Tabelle 3a ist das Innenentwicklungspotenzial 

der Handlungsgebiete aufzuzeigen. Handlungsge-

biete umfassen überbaute Areale mit bereits beste-

henden Wohn- oder Mischnutzungen. Im Rahmen 

der revidierten Nutzungsplanung Siedlung sind 

in den Arealen der Handlungsgebiete spezifische 

planerische Massnahmen zur hochwertigen Sied-

lungsentwicklung nach innen (Nutzungsintensivie-

rung) vorgesehen. Das können spezielle Zonenbe-

stimmungen (Grundnutzungszonen, überlagerte 

Zonen) oder Sondernutzungsplanpflichten sein.

Anmerkung: Das weitere Innenentwicklungspoten-

zial der übrigen überbauten Wohn- und Mischzo-

nen wird separat in Tabelle 3b beleuchtet.

überbaute 

Areale der 

Handlungs-

gebiete

Nutzungszonen Bruttofläche 

(ha) Bauzone

Einwohner-

dichte 20401 

(E/ha)

Anzahl 

Einwohner 

20402 (E)

Anzahl 

Einwohner 

heute (E)

Zuwachs an 

Einwohnern 

realisierbar in 

15 Jahren (E)3

Begründung 

der Annah-

men (Verweis 

auf Planungs-

bericht)4

kan-

tonal

kom-

munal

A1

A2

A…

Total 

Areale der 

Handlungs-

gebiete

2 Innenentwicklung [I] gemäss RIA-Prinzip

1 Die Einwohnerdichten 2040 bei vollständiger Realisierung im Jahr 

2040 sind begründet aufgrund der konkret festgelegten Zonenbe-

stimmungen zur Innenentwicklung spezifisch abzuschätzen.

2 "Bruttofläche" x "Einwohnerdichte 2040". Die Einwohnerzahl wird 

bei vollständiger Realisierung bis 2040 erreicht.

3 Die in 15 Jahren in den Arealen der Handlungsgebiete zusätzlich 

realisierbare Anzahl Einwohner wird auf Basis der konkret im Nut-

zungsplan Siedlung festgelegten Massnahmen und der Annahmen 

zur Entwicklungsdynamik abgeschätzt. 

4 Die getroffenen Annahmen sind im Planungsbericht plausibel zu 

begründen.
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Tabelle 3b: Weitere Innenentwicklung in Wohn- 

und Mischzonen [I]

In der Tabelle 3b wird aufgezeigt, welcher Ein-

wohnerzuwachs innert 15 Jahren in den übrigen 

überbauten Wohn- und Mischzonen aufgrund der 

generellen Zonenbestimmungen erwartet wird. 

Auf die Tabelle 3b kann auch verzichtet werden. In 

diesem Fall ist jedoch aufzuzeigen, wie in diesen 

Flächen einer "Entdichtung" vorgebeugt bezie-

hungsweise begegnet wird.

übrige Wohn- 

und Mischzonen 

überbaut

Bruttofläche 

(ha)

Einwohnerdich-

te 20401 (E/ha)

Anzahl Einwoh-

ner 20402 (E)

Anzahl Einwoh-

ner heute (E)

Zuwachs an 

Einwohnern 

realisierbar in 

15 Jahren3 (E)

Begründung 

der Annahmen 

(Verweis auf 

Planungs-

bericht)4
kom-

munal

kanto-

nal

W1 W2

W2 W2

W3 W3

W4 W4+

WG2 WA2

WG3 WA3

WG4 WA4+

Z K3

D D

Total übrige 

Wohn- und 

Mischzonen 

überbaut

1 Gemeinde- und zonenspezifische Dichteannahmen für den Zustand 

im Jahr 2040. Diese sind auf Basis der konkreten/bestehenden 

Zonenbestimmungen und Verhältnisse beziehungsweise der abseh-

baren Entwicklungen abzuschätzen (der demografische Wandel ist 

zwingend zu berücksichtigen).

2 "Bruttofläche" x "Einwohnerdichte 2040".

3 Die in 15 Jahren in den weiteren überbauten Wohn- und Mischzonen 

realisierbare Anzahl Einwohner wird aufgrund der konkreten/beste-

henden Zonenbestimmungen und der Verhältnisse beziehungsweise 

der absehbaren Entwicklungen abgeschätzt (der demografische 

Wandel ist zwingend zu berücksichtigen).

4 Die getroffenen Annahmen sind im Planungsbericht plausibel zu 

begründen.
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Tabelle 4: Realisierbares Fassungsvermögen in 15 

Jahre in Wohn- und Mischzonen [R + I]

In Tabelle 4 wird die im Planungshorizont und bis 

2040 realisierbare Reserven- und Innenentwick-

lung gemäss Entwurf Nutzungsplan Siedlung der 

Gemeinde (Wohn- und Mischzonen) zusammenge-

fasst (Tabellen 2a und 2b sowie 3a und 3b).

Die Gemeinde hat die Schritte aufzuzeigen, mit 

denen sie bis 2040 die Mindest-Einwohnerdichte 

in den überbauten Wohn- und Mischzonen gemäss 

Richtplankapitel S 1.2, Planungsanweisungen 2.1 

und 2.2, erreichen kann. Die Einwohnerdichte in 

den Wohn- und Mischzonen ist in Bezug zu den 

Richtplanvorgaben zu setzen (Genehmigungsvor-

aussetzung).

Wohn- und Mischzonen total Bruttofläche (ha) Einwohnerzahl in 15 Jahren 

(E)

Einwohnerzahl 2040 (E)

Total Areale der Schlüsselgebiete (Tabelle 

2a)

Total weitere unüberbaute Wohn- und 

Mischzonen (Tabelle 2b)

Total Areale der Handlungsgebiete (Ta-

belle 3a)

Total übrige überbaute Wohn- und Misch-

zonen (Tabelle 3b)

Total Wohn- und Mischzonen (überbaut 

und unüberbaut)1

Einwohnerdichte in den Wohn- und 

Mischzonen

2 2

1 Diese Summe muss der Summe "Total Wohn- und Mischzonen" aus 

Tabelle 1 entsprechen.

2 "Total Anzahl Einwohner realisierbar in 15 Jahren beziehungsweise 

bis 2040" dividiert durch "Total Wohn- und Mischzonen"; diese Wer-

te sind mit den Richtplanvorgaben abzugleichen und zu kommentie-

ren (S 1.2, Planungsanweisung 2.1 beziehungsweise 2.2).
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Tabelle 5: Beurteilung Fassungsvermögen des 

Entwurfs Nutzungsplan Siedlung

Der Entwurf des Nutzungsplans Siedlung ist 

hinsichtlich seines Fassungsvermögen und des 

Dichtepfads im Hinblick auf die Anforderungen 

des Raumplanungsgesetzes (insbesondere Art. 15 

Bundesgesetz über die Raumplanung, RPG) und 

des Richtplans (insbesondere Richtplankapitel  

S 1.2) zu beurteilen. 

Einwohnerzahl ausserhalb der Wohn- und 

Mischzonen1

Einwohnerzahl in 15 Jahren in den Wohn- und 

Mischzonen2

Fassungsvermögen Entwurf Nutzungsplan 

Siedlung3

Planwert Einwohnerzahl in 15 Jahren gemäss 

Raumkonzept4

Planwert Einwohnerzahl 2040 gemäss Raum-

konzept5

Das aufgezeigte Fassungsvermögen gemäss 

Entwurf des Nutzungsplans Siedlung ist in Bezug 

zu den bundesrechtlichen Vorgaben und zu den 

Handlungsanweisungen des kantonalen Richtplans 

zu setzen und zu kommentieren (Genehmigungsvo-

raussetzung).

1 Gemäss Grundlagenbericht ARE oder eigener Erhebung.

2 Gemäss Tabelle 4. 

3 1 + 2

4 Gemäss Grundlagenbericht ARE.

5 Gemäss Grundlagenbericht ARE beziehungsweise Beilage 2 zum 

Erläuterungsbericht der Richtplanrevision Siedlungsgebiet. 
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Anhang

Einwohnerdichten nach Raumtypen

(überbaute und unüberbaute beziehungsweise erst-

malig bebaute Wohn- und Mischzonen)


